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Flüchtlingskinder in Deutschland: Versuch einer Annäherung in 
Zahlen 

Jahre 2010 – 2012

- zunehmend mehr begleitete
Flüchtlingskinder

- vielfach noch sehr junge Kinder

(UNICEF, 2013)

Jahr 2015

ca. 300.000
(entspricht ca. 30% von 1,1 Millionen registrierter Flüchtlinge in 2015; 
in Anlehnung an die Verteilung bei Asylanträgen) 

Stand Januar 2015

137.479 Asylanträge von Minderjährigen: 
davon unbegleitet:  ca. 60.000 

(BAMF 2015;, 2016;  Auskunft der Bundesländer; vgl. bjk, 2016
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(Traumatische) Belastungen bei Flüchtlingskindern 



Ausgangslage 

Zahl psychischer Störungen ist bei Flüchtlingskindern erhöht
(Gavranidou et al. 2008; Fazel, Wheeler und Danesh 2005; Ruf et al., 2008; 2014)

UMF besonders vulnerable Gruppe im Vergleich zu begleiteten 
Flüchtlingen 
(Huemer, Karnik und Steiner 2009; Derluyn und Broekaert, 2007)

traumatische Ereignisse (durchschnittlich)  - unbegleitet :  7

- begleitet     :  3

(Stotz et al., 2015)

Stressoren:

- potentiell traumatischen Ereignissen im Heimatland oder
während der Flucht

- Asylprozess     

- Akkulturationsstress

- häusliche Gewalt (in Studie aus D: von 91,8% d. UMF berichtet) 

Fegert et al., 2015; Pfortmüller et al., 2016; Müller-Barmough et al., 2016



Metzner et al., 
2016



Traumatische Erfahrungen bei Flüchtlingskindern  

Erste Daten aus Deutschland
(Mall et al., 2015; N=100 syrische Kinder 0-14 J.)

.

PTBS ca. 20%
(Ruf, Schauer & Elbert, 2010)  



tatsächliche oder drohende Todesgefahr oder Gefahr ernsthafter 
Verletzung bzw. Bedrohung der eigenen körperlichen Unversehrtheit 
oder der anderer Menschen 

verbunden mit Gefühlen von 

intensiver Angst, Hilflosigkeit, Entsetzen, Kontrollverlust 
und Ausgeliefert-Sein 
(American Psychiatric Association, 1994;2014, Scheeringa & Gaensbauer, 2000)

potentiell traumatisierende Ereignisse

Misshandlung/Missbrauch

Zeuge häuslicher Gewalt

Gewalt im Kontext von Krieg /Flucht

Unfälle

Naturkatastrophen 

schmerzhafte medizinische Eingriffe 

Traumatische Ereignisse
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Was ist ein psychisches Trauma?
Wie entstehen psychische Traumafolgen?

traumatisches Lebensereignis
extreme physiologische

Erregung

Flucht
Freeze

Traumasymptome

Angriff



Resilienz und Traumafolgestörungen

Psychotrauma

akute
Belastungsreaktion

Anpassungs-
störungen

Posttraumatische
Belastungsstörung

komplexe Störungen

Resilienz



Traumafolgestörungen

Kindheits-
Traumata

Normale 
Entwicklung
(Resilienz)

akute 
Belastungs-

störung

PTBS 
Bindungsstörungen

Depression

Suizidalität
+ Risikoverhalten

Substanzmissbrauch

Körperl. Erkrankungen 
(Adipositas, Herz-Kreislauf,…)

Transgenerationale 
Weitergabe (Opfer => Täter)

Fergusson et al. 1996, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry.35:1365-74
Felitti et al. 1998, Am J Prev Med. 14:245-258 
Houck et al. 2010, J Ped. Psychol, 35:473-483 
Irish, Kobayashi & Delahanty 2010, J Ped Psychol 35:450-461
Oswald, Heil, & Goldbeck, J Ped Psychol. 2010, 35:462-72
Pears & Capaldi 2001, Child Abuse and Neglect 25:1439-61
u.v.m.



Kumulation von Belastungen bei Kindern und Jugendlichen mit 
Fluchterfahrung 

Ursprungsland

Gewalterfahrung

Traumatisierung, 
Trennungen, 
Verlusterlebnisse

Flucht

Beziehungsab-
brüche, 
Verlust des 
biographischen 
Kontinuums, 
Traumatisierung 
während der Flucht

Gastland

Irritation durch  
fremde Kultur, 
wechselnde 
Aufenthaltsorte, 
Beziehungsabbrüche 
unklarer Aufenthalts-
status, Sorge um 
Familie, Diskrimini-
rerung …und:
Anpassungs-
anforderungen 
(Sprache, Aus-
bildung, etc.) 

Zukunft ? 

häufig multiple Traumata in der Vergangenheit, hohe Belastung in der 
Gegenwart und eine ungewisse Zukunft  

� Risiko multipler sequentieller Traumatisierung (Sec ond Hit)

(Fegert, 2016)



Traumatische Ereignisse und die Bedeutung 
grundlegender biologischer Bedürfnisse nach Schutz 

und Sicherheit   



Eltern-Kind-Beziehung hat essentiellen Einfluss auf 

� Persönlichkeitsentwicklung

� psychopathologische Entwicklungen in der Kindheit 

….  und wird wiederum durch Persönlichkeit und Entwicklungsverlauf beeinflusst 

weitgehende Übereinstimmung in den 
meisten Entwicklungstheorien

(DeKlyen & Greenberg, 2016)

Entwicklung vollzieht sich in Beziehungen 



Protagonisten der Bindungstheorie und -forschung

Mary AinsworthJohn Bowlby



Entwicklung vollzieht sich in Beziehungen 
- in der Evolution selektiv abgesicherte Disposition, 

sich an nahestehende und (emotional) verfügbare
Bezugsperson - Eltern – zu binden 

� körperlicher Schutz (Überleben) und 
emotionale Verfügbarkeit  

„Entwicklungsaufgabe“ von Eltern 

Psychobiologische Grundlagen  

„There is no such 
thing as a baby“

(Winnicott, 1949)



Schutz 
Monitoring
(Regulations-) Hilfe
Freude mit dem Kind

Unterstützung von 
Erkundung / Autonomie

(psychologische) Sicherheit
Trösten bei Belastung
Freude am Kind 
(Stress-) Regulation in der
Beziehung

(emotionale)  
Verfügbarkeit

Immer: Sei GRÖSSER, STÄRKER, KLÜGER und LIEBEVOLL
Wenn immer möglich: Erfülle die Bedürfnisse des Kindes 

Wenn immer nötig: Übernimm die Führung

Circle of Security : Schutz und Geborgenheit für das
Kind sicherstellen 



Entwicklung vollzieht sich in Beziehungen 
- in der Evolution selektiv abgesicherte Disposition, 

sich an nahestehende und (emotional) verfügbare
Bezugsperson - Eltern – zu binden 

� körperlicher Schutz (Überleben) und 
emotionale Verfügbarkeit  

„Entwicklungsaufgabe“ von Eltern 

Psychobiologische Grundlagen  

„There is no such 
thing as a baby“

(Winnicott, 1949)
die emotionale Verfügbarkeit der Bindungsperson 
ist bedroht  

bei körperlicher (abrupter) Trennung (insbes. bei kleinen 
Kindern)

bei gestörter Kommunikation aufgrund                

- fehlender emotionaler Ansprechbarkeit / Unfähigkeit
das Kind in belastenden Situationen zu trösten (z.B. 
zurückgezogenes, selbstbezogenes, dissoziatives Verhalten)

- negativ übergriffigen, aggressiven Verhaltens    

- Drohung, verlassen zu werden / zu verlassen
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kein Schutz 
Monitoring
(Regulations-) Hilfe
Freude mit dem Kind

keine Unterstützung 
von Erkundung / 

Autonomie

(psychologische) Sicherheit
Trösten bei Belastung
Freude am Kind 
(Stress-) Regulation in der
Beziehung

keine (emotionale)  
Verfügbarkeit

überfordernd 
und/oder 

vernachlässigend 

unfähig, 
Herausforderungen 

adäquat zu strukturieren  

emotional 
nicht 

präsent 

emotional nicht 
ansprechbar /

unfähig, das 
Kind zu schützen

Angst auslösend

unfähig, das Kind 
bei Belastung zu  
trösten / keine  
Regulationshilfe

Kreis begrenzter / fehlender Sicherheit: Fehlende 
emotionale Verfügbarkeit und Schutz   
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Traumapädagogik
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Traumapädagogische Haltung

Traumatisierendes Umfeld

– Unberechenbarkeit

– Einsamkeit

– nicht gesehen/gehört werden

– Geringschätzung

– Kritik und Entmutigung

– Bedürfnisse werden missachtet

– ausgeliefert sein – „andere 
bestimmen absolut über mich“

– Leid

Traumapädagogisches Milieu

› Transparenz/Berechenbarkeit

› Beziehungsangebote/Anwaltschaft

› beachtet werden/wichtig sein

› Wertschätzung (Besonderheit)

› Lob und Ermutigung

› Bedürfnisorientierung

› mitbestimmen können – Partizipation

› Freude

Traumapädagogik: Korrigierende Beziehungserfahrungen 
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Zwei Ebenen der Emotions- und Beziehungsregulation

gegenwärtige Wirklichkeit

Wahrnehmung
Körperreaktion
Gedanken
Handlungsdrang
«normale» Beziehungen

Gefühle

vergangenes traumatisches Erleben

Wahrnehmung
Körperreaktion
Gedanken

Handlungsdrang = Freeze/Fight/Flight
«Gefährliche» Beziehungen

Gefühle
«Glaubenssätze»
«Selbstbild»

aktuelle Gefühlsreaktionen
(nicht nur eigene)
werden heftiger und als
potentiell bedrohlich erlebt 
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Wirkungsweise des traumapädagogischen Milieus

gegenwärtige Wirklichkeit

Wahrnehmung
Körperreaktion
Gedanken
Handlungsdrang

Vergangenes  traumatisches Erleben

Wahrnehmung
Körperreaktion
Gedanken

Handlungsdrang = Freeze

´traumapädagogisches Milieu / Therapie

Wahrnehmung
Körperreaktion
Gedanken
Handlungsdrang
förderliche Beziehungsgestaltung

Gefühle

Gefühle

Gefühle

korrigierende Erfahrungen im 
pädagogischen Alltag (Umgang 
mit Gefühlen / Beziehungen)  / 
Schutz vor Retraumatisierungen
und den damit verbunden 
Gefühlen           

«Glaubenssätze» und
«Selbstbild» verändern sich 
nur durch alternative 
Beziehungserfahrungen und 
gute Therapie.
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Bedeutung von Beziehung

Wie Kinder Selbstregulation lernen

» Anfangs werden die Gefühle von 
der primären Bezugsperson 

organisiert»

» Dann werden die Gefühle mit 
Hilfe der Bezugsperson organisiert»

» Und schliesslich kann das Kind 
seine Gefühle selbst organisieren»

(Cooper, Hoffman & Powell, 2001) 
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Bindung und Selbstregulation bei traumatisierten Kindern

pädagogisches Dilemma

… gehen kaum 
Beziehungen ein 

… brauchen 
Unterstützung bei 

der 
Selbstregulation  

Dilemma:

Kinder brauchen 
Beziehung, um 
Selbstregulation 

erlernen zu können –
können aber (noch) 

keine „normalen“ 
Beziehungen eingehen
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Bindung und Selbstregulation bei traumatisierten Kindern

Lösungsversuch

… gehen kaum 
Beziehungen ein 

… brauchen 
Unterstützung bei 

der 
Selbstregulation  

Lösungsidee:

„Sicherer Ort“
mit

verlässlichen 
Beziehungsangeboten 

und
korrigierende 
Beziehungs-
erfahrungen



Neue Beziehungserfahrungen führen zu Veränderungen 

|  35
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Traumapädagogische Handlungs- und Haltungselemente

Haltungselemente Ebene des Kindes Ebene der Mitarbeit er

Unbedingte
Wertschätzung

Wertschätzung der Überlebensleistung 
und der Besonderheit des Kindes

Wertschätzung der Arbeitsleistung und 
der Persönlichkeit

"Guter Grund"
«Guter Grund» hinter jedem 
Problemverhalten und Widerstand des 
Kindes / zugrundeliegenden 
Bedürfnisse beachten und "versorgen«

� Gefühl von Sicherheit (wieder)
erlangen 

«Guter Grund» hinter Fehlverhalten oder 
Widerstand eines Mitarbeiters /  
zugrundeliegenden Bedürfnisse beachten 
und "versorgen"  

Individualisierung
Jedes Kind benötigte eine andere 
Förderung / nicht über- und 
unterfordern / individuell auf die 
Bedürfnisse der Kinder eingehen

unterschiedliche Erwartungen an 
Mitarbeiter / jeder Mitarbeiter braucht eine 
andere Form der Unterstützung 

Achtsamkeit
Achtsamkeit für Spannungszustände, 
Anzeichen von Über- und 
Unterforderung 

Achtsamkeit für Symptome von Burn-Out, 
Unzufriedenheit, Über- und 
Unterforderung

Partizipation
wichtige Entscheidungen und 
Regelungen gemeinsam aushandeln /  
Kind darf - wo immer möglich -
(mit)entscheiden

� Erleben von Selbstwirksamkeit

Wichtige Entscheidungen und 
Regelungen werden gemeinsam 
ausgehandelt. Mitarbeiter können - wo 
immer möglich - (mit)entscheiden

� Erleben von Selbstwirksamkeit.



Die Trias des „sicheren Ortes“
Sichere Kinder, sichere Mitarbeiter, sichere Strukturen

Sicherer Ort

Kinder und 
Jugendliche

Mitarbeiter Struktur



Haltung 
Sicherer Ort

Sicherer
Ort

Äussere 
Sicherheit + Innere 

Sicherheit=



Traumapädagogik für Kinder mit Fluchterfahrung



Basic Need UN-Kinderrechtskonvention

Liebe und Akzeptanz
Präambel, Art. 6;

Art. 12, 13, 14

Ernährung und Versorgung Art. 27, Art. 26, Art. 32

Unversehrtheit, Schutz vor 
Gefahren, vor materieller 
emotionaler und sexueller 

Ausbeutung

Art. 16, Art. 19,

Art. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

Bindung und soziale Beziehungen
Art. 8, 9, 10, 11;

Art. 20, 21, 22

Gesundheit Art. 24, 25, 23, 33

Wissen und Bildung
Art. 17;

Art. 28, 29, 30, 31

Basisbedürfnisse von Kindern und ihre Berücksichtigung in der 
UN-Kinderrechtskonvention 
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Kinder 
und 

Jugend-
liche

Struktur
Mitar-
beiter

Traumapädagogischer Ansatz 

Schaffen einer verlässlichen, vorhersagbaren Umwelt  

z.B. Konzept des „Sicheren Ortes“

- tatsächlicher sicherer Rahmen bzw. Ort, an dem das Kind
vor Übergriffen geschützt ist

- emotional sicherer Ort, der durch vorhersagbares und auf 
das Kind individuell abgestimmtes Verhalten emotionale 
Sicherheit ermöglicht (Lang et al., 2013)

� zunehmende Gefühls- und Verhaltenssicherheit, Verhalt en
oder Ereignisse selbst verursachen und kontrolliere n zu 
können



….. aber: Sichere Strukturen? 

Sicherer Ort

Kinder und 
Jugendliche

Mitarbeiter Struktur

?



…. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in 
Einrichtungen 



Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

Inobhutnahme durch das Jugendamt 

umfangreiches „Clearingverfahren“

Abklärung der Bedürfnisse / Angebote von Hilfen / 
Übergänge in weitere Hilfen 

Unterbringung in Einrichtungen der Jugendhilfe   

� Unterstützung weitgehend sichergestellt      

aber: Bedarfe noch nicht systematisch eingeplant, 
geeignete  Angebote (noch) nicht flächendeckend 
(Vermeidung von Obdachlosigkeit bisher oft Vorrang –Schutzkonzepte?)

unklare aufenthaltsrechtliche Perspektive? (Ordnungsrecht)

konterkariert Hilfeprozesse  

vor der Inobhutnahme
Siebenkotter-Dahlhoff, 2015
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aber: Bedarfe noch nicht systematisch eingeplant, 
geeignete  Angebote (noch) nicht flächendeckend 
(Vermeidung von Obdachlosigkeit bisher oft Vorrang –Schutzkonzepte?)

unklare aufenthaltsrechtliche Perspektive? (Ordnungsrecht)

konterkariert Hilfeprozesse  

dennoch: zunehmend Best-Practice – Ansätze 
auch im  Clearingverfahren 

- Pädagogik des sicheren Ortes (z.B. Condrobs e.V., Krontaler, 2015)

Rahmenbedingungen (geregelte Abläufe: z.B. keine erwachsenen
Flüchtlinge, gesonderte Unterbringung und Unterstützung für 
Jugendliche mit akuten psychischen Problemen, etc.)

Haltung („guter Grund“, Beziehungskontinuität, Partizipation  ….) 

vor der Inobhutnahme
Siebenkotter-Dahlhoff, 2015

Beschwerde- und 
Partizipationsmöglichkeit
Hiller, 2015





…. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in 
Einrichtungen 



Begleitete Flüchtlingskinder 

unterliegen der Rechtsystematik der Asylregelung für Erwachsene / 
den Aufenthaltsbedingungen der Eltern 

� Erstaufnahmeeinrichtung: Gemeinschaftsunterkünfte / 
improvisierte Lebensbedingungen 

Schutz der Privatsphäre ?

Standards Kindeswohl ?

! Folge Asylbeschleunigungs-
gesetz: bis zu 6 Monaten 
längerer Aufenthalt in 
Erstaufnahmeeinrichtung / 
unbegrenzt bei Kindern aus
sicheren Herkunftsländern !



Unterbringung – Sicherer Ort?

Gemeinschaftsunterkünfte 

heterogene Qualität der Unterbringung („Best-Practice“ ↔ fehlende 
Infrastruktur) 

Privatsphäre / Rückzugsräume (Hausaufgaben, aber auch separierte 
Toiletten, Duschen)
kindgerechte Lern- und Spielmöglichkeiten 

„„Königsteiner Schlüssel“ als Lotterie für ankommende 
Kinder und Jugendliche“
(Sedlmayr, 2016)

� keine einheitlichen bzw. verbindlichen und 
flächendeckenden Konzepte

aber:

Engagement Einzelner (Einrichtungsleitung, Mitarbeiter,
ehrenamtliche Helfer)



Begleitete Flüchtlingskinder 

unterliegen der Rechtsystematik der Asylregelung für Erwachsene / 
den Aufenthaltsbedingungen der Eltern 

� Erstaufnahmeeinrichtung: Gemeinschaftsunterkünfte / 
improvisierte Lebensbedingungen 

Schutz der Privatsphäre ?

Standards Kindeswohl ?

� Belegungskonzepte, die die 
Bedürfnisse von Familien berücksichtigen

(altersgerechte und wohnliche (Schutz-) Räume, 
schnelle Perspektivenklärung, 
Kitabetreuung /rascher Schulbeginn    Sprache

unabhängig vom Aufenthaltsstatus / Registrierung

� Schaffen von Normalität und (emotionaler) Sicherhei t 

sichere Orte

Lebensweltorientierung   

! Folge Asylbeschleunigungs-
gesetz: bis zu 6 Monaten 
längerer Aufenthalt in 
Erstaufnahmeeinrichtung / 
unbegrenzt bei Kindern aus
sicheren Herkunftsländern !





I. PERSONELLE STANDARDS

Werden hauptberuflich und ehrenamtlich Helfende zu sexueller Gewalt 
gut sensibilisiert und informiert?

Werden Helfende auf die Notwendigkeit einer unvoreingenommenen und 
kultursensiblen Haltung gegenüber den geflüchteten Menschen 
hingewiesen?

Gibt es gleichermaßen weibliche und männliche Helfende?

Müssen hauptberuflich und ehrenamtlich Helfende, denen 
Flüchtlingskinder anvertraut werden, ein erweitertes Führungszeugnis 
vorlegen?

…. oder wird alternativ vorübergehend eine Selbstverpflichtungserklärung 
unterzeichnet?

Mindeststandards zum Schutz vor Kindern vor sexueller Gewalt 
in Flüchtlingsunterkünften 



II. RÄUMLICHE STANDARDS

Gibt es abschließbare Toiletten?

Sind geschlechtergetrennte Duschmöglichkeiten vorhanden?

Können sich Kinder und Jugendliche in einem betreuten Spiel- und 
Freizeitbereich aufhalten?

Ist eine separate Unterbringung von alleinstehenden Müttern mit ihren 
Kindern gewährleistet?

Mindeststandards zum Schutz vor Kindern vor sexueller Gewalt 
in Flüchtlingsunterkünften 



III. INFORMATIONS- UND HILFSANGEBOTE

Werden kultursensible Informations- und Hilfsangebote leicht 
verständlich und in allen relevanten Sprachen bereitgestellt?

Ist eine Ansprechperson benannt, an die man sich bei Verdacht 
wenden kann?

Ist dafür Unterstützung durch Sprachmittlerinnen und Sprachmittler 
sichergestellt?

Gibt es eigene Informationen für geflüchtete Kinder, besonders zu 
ihren Rechten?

Gibt es einen Notfallplan, der vermittelt, was bei Verdacht auf sexuelle 
Gewalt zu tun ist?

Kooperiert die Flüchtlingsunterkunft mit einer Beratungsstelle?

Mindeststandards zum Schutz vor Kindern vor sexueller Gewalt 
in Flüchtlingsunterkünften 



II. RÄUMLICHE STANDARDS

• Gibt es abschließbare Toiletten?

• Sind geschlechtergetrennte Duschmöglichkeiten vorhanden?

• Können sich Kinder und Jugendliche in einem betreuten Spiel-
und

Freizeitbereich aufhalten?

• Ist eine separate Unterbringung von alleinstehenden Müttern 
mit

ihren Kindern gewährleistet?



…. Flüchtlingskinder und Frühe Hilfen  



lokale und regionale Unterstützungssysteme mit 
koordinierten Hilfsangeboten (0- bis 3)

Förderung der Beziehungs- und 
Erziehungskompetenz von (werdenden) Müttern 
und Vätern

enge interdisziplinäre Kooperation und 
Vernetzung von Institutionen und Angeboten 
(Schwangerschaftsberatung, Gesundheitswesen, 
interdisziplinäre Frühförderung, Kinder- und 
Jugendhilfe sowie weitere soziale Dienste)

Angebote, die sich an alle (werdenden) Eltern mit 
ihren Kindern richten

- im Sinne der Gesundheitsförderung 
(universelle Prävention )

- sowie an Familien in Problemlagen 
(selektive Prävention )

nach der Definition des wissenschaftlichen Beirats des NZFH: 
Walper, Franzkowiak, Meysen & Papoušek , 2009

Was sind Frühe Hilfen?



Frühe Hilfen – zentrale Qualitätsmerkmale  

Auf- und Ausbau eines breiten und interdisziplinär zusammengesetzten
Angebotsrepertoires vor Ort

flächendeckende und nachhaltige Etablierung von systematischen
Kooperations- und Vernetzungsstrukturen

Angebotsrepertoire unterschiedlich ausgebaut 
- von eher einzelnen Angeboten (Familienhebamme) bis zu interdisziplinär 

aufeinander abgestimmten Angeboten vor Ort 

- von wenig spezifischen Angeboten bis hin zu einer breit angelegten 
Angebotspalette 

niedrigschwellig / universell präventiv (Willkommensbesuche, 
Familienhebamme, Elternbildung)

spezifisch / selektiv präventiv (risikospezifisch, Bindungsförderung, etc.)



Frühe Hilfen: Schaffen „Sicherer Orte“ 

bisherige Entwicklungen in den Frühen Hilfen:

potentielle Strukturen für Etablierung „Sicherer Ort e“ 

� Vermitteln / Etablieren stabiler und (emotional) si cherer                 
Rahmenbedingungen im Kontext traumatischer  
Erfahrungen

Flüchtlingskinder



lokale und regionale Unterstützungssysteme mit 
koordinierten Hilfsangeboten (0- bis 3)

enge interdisziplinäre Kooperation und 
Vernetzung von Institutionen und Angeboten 
(Schwangerschaftsberatung, Gesundheitswesen, 
interdisziplinäre Frühförderung, Kinder- und 
Jugendhilfe sowie weitere soziale Dienste)

Angebote, die sich an alle (werdenden) Eltern mit 
ihren Kindern richten

- im Sinne der Gesundheitsförderung 
(universelle Prävention )

- sowie an Familien in Problemlagen 
(selektive Prävention )

nach der Definition des wissenschaftlichen Beirats des NZFH: 
Walper, Franzkowiak, Meysen & Papoušek , 2009

Sicherer Ort: Emotional verlässliche und vorhersagbare 
Beziehungsumwelt

Förderung der Beziehungs-
und Erziehungskompetenz
von (werdenden) Müttern 
und Vätern



Entwicklungspsychologische Beratung (EPB) . Förderung 
feinfühligen Verhaltens / Vermittlung von Regulations- und Belastungs-
Verhaltensweisen (jugendliche Mütter, Mütter mit psychischer Erkranku ng,   
Mütter mit Migrationshintergrund ; Ziegenhain et al., 2004; Ziegenhain, 2008; Pillhofer et 
al., 2011, 2015). 

Steps Toward Effective, Enjoyable Parenting (STEEP) . Beratung
und Therapie von Familien mit psychosozialen Belastungen (Erickson 

& Egeland, 2006; Kißgen & Suess, 2005; Ludwig-Körner & Derksen)

Child-Parent-Psychotherapy (CPP). Transgenerationale 
Vermittlung unbewusster beziehungsbezogener Gefühle von Furcht, 
Ärger bei Eltern („Ghosts in the Nursery“, Selma Fraiberg; Tosh et al., 
2006;  Cicchetti, Rogosch & Toth, 2006; Lieberman, van Horn & Gosh Ippen, 2005; 

Lieberman, Gosh Ippen & van Horn, 2006) 

� traumafokussierter Arm der CPP

Förderung elterlicher Beziehungs- und Erziehungskompetenzen



lokale und regionale Unterstützungssysteme mit
koordinierten Hilfsangeboten (0- bis 3)

Förderung der Beziehungs- und 
Erziehungskompetenz von (werdenden) Müttern 
und Vätern

enge interdisziplinäre Kooperation und 
Vernetzung von Institutionen und Angeboten 
(Schwangerschaftsberatung, Gesundheitswesen, 
interdisziplinäre Frühförderung, Kinder- und 
Jugendhilfe sowie weitere soziale Dienste)

Angebote, die sich an alle (werdenden) Eltern mit 
ihren Kindern richten

- im Sinne der Gesundheitsförderung 
(universelle Prävention )

- sowie an Familien in Problemlagen 
(selektive Prävention )

nach der Definition des wissenschaftlichen Beirats des NZFH: 
Walper, Franzkowiak, Meysen & Papoušek , 2009

Sicherer Ort: Schaffen eines sicheren Rahmens /        
Schutz vor Übergriffen 



Geburtsklinik

Gynäkologin/e

Hebamme

Sozialpädiatrische

Zentren (SPZ)

niedergelassene(r)

Kinder- und 

psychiaterIn

Klinik für Kinder-

und  Jugend-

psychiatrie

KinderärztIn

Schwangerschafts-

beratungsstelle

Frühförderung

KiTa

Erziehungs-

beratungsstelle

Familienbildungs-

stätte

Mutter-Kind-

Einrichtung

Sozialpädagogische

Familienhilfe

niedergelassene(r)

Erwachsenen-

psychiaterIn

niedergelassene( r) 

PsychotherapeutIn

Jobcenter

Kinder.-

klinik

Klinik für 

Erwachsenen-

psychiatrie

Suchtberatungs-

stelle

Frühe Hilfen - Etablierung von Strukturen 

One Face 
to the

Customer 



Frühe Hilfen – soweit an das SGB VIII angebunden (auch Familienhebammen!)

sozialrechtliche Voraussetzung: 

Umstände lassen erkennen, dass Aufenthalt
nicht nur vorübergehend

+ Flüchtlingskinder : gewöhnlicher Aufenthalt

(wenn mit Abschiebung bis auf Weiteres nicht zu
rechnen ist)

überstaatliches Europarecht (§ 6 Abs. 4 iVm Art. 21 Abs. 1 Art. 25 GG)

Schutz unabhängig vom ausländerrechtlichen
Aufenthaltsstatus (auch Kinder, die sich
illegal aufhalten; Art. 5 KSÜ)

Frühe Hilfen Maßnahmen zum Schutz von 
Kindern?

� alle individuellen Leistungen nach SGB VIII:
Schutzmaßnahmen im internationalen Sinne

� Frühe Hilfen vom KSÜ erfasst 

- bedarfs- und einzelfallorientierte Unterstützungsmaßnahmen 
- unterstützen und dienen gleichzeitig dem Schutz der Kinder 

(Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht: Stellungnahme vom 11. Januar 2016)

Frühe Hilfen – auch für Kleinkinder aus Flüchtlingsfamilien?  

§ 6 Abs. 2 SGB VIII : „Ausländer 
können Leistungen nach diesem
Buch nur beanspruchen, wenn sie
rechtmäßig oder aufgrund einer 
ausländerrechtlichen Duldung ihren
gewöhnlichen Aufenthalt im 
Inland haben“

Kinderschutzübereinkommen,
KSÜ: Haager Übereinkommen 
über die Zuständigkeit, das 
anzuwendende Recht, die 
Anerkennung, Vollstreckung und
Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der elterlichen Verantwortung und 
der Maßnahmen zum Schutz von
Kindern (1.1.2011)



Frühe Hilfen – soweit an das SGB VIII angebunden (auch Familienhebammen!)

sozialrechtliche Voraussetzung: 

Umstände lassen erkennen, dass Aufenthalt
nicht nur vorübergehend

+ Flüchtlingskinder : gewöhnlicher Aufenthalt

(wenn mit Abschiebung bis auf Weiteres nicht zu
rechnen ist)

überstaatliches Europarecht (§ 6 Abs. 4 iVm Art. 21 Abs. 1 Art. 25 GG)

Schutz unabhängig vom ausländerrechtlichen
Aufenthaltsstatus (auch Kinder, die sich
illegal aufhalten; Art. 5 KSÜ)

Frühe Hilfen Maßnahmen zum Schutz von 
Kindern?

� alle individuellen Leistungen nach SGB VIII:
Schutzmaßnahmen im internationalen Sinne

� Frühe Hilfen vom KSÜ erfasst 

- bedarfs- und einzelfallorientierte Unterstützungsmaßnahmen 
- unterstützen und dienen gleichzeitig dem Schutz der Kinder 

(Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht: Stellungnahme vom 11. Januar 2016)

Frühe Hilfen – auch für Kleinkinder aus Flüchtlingsfamilien?  

§ 6 Abs. 2 SGB VIII : „Ausländer 
können Leistungen nach diesem
Buch nur beanspruchen, wenn sie
rechtmäßig oder aufgrund einer 
ausländerrechtlichen Duldung ihren
gewöhnlichen Aufenthalt im 
Inland haben“

Kinderschutzübereinkommen,
KSÜ: Haager Übereinkommen 
über die Zuständigkeit, das 
anzuwendende Recht, die 
Anerkennung, Vollstreckung und
Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der elterlichen Verantwortung und 
der Maßnahmen zum Schutz von
Kindern (1.1.2011)



…. Flüchtlingskinder in der Kita 



Kita als Sicherer Ort 

Respekt vor der persönlichen / kulturellen Lebenswelt der Kinder 

Sprache als Ausdruck emotionaler Geborgenheit 

z.B. „Willkommensplakat in vielen Sprachen

klare Kommunikation / rechtzeitiger Informationsaustausch mit Eltern   
Regeln und andere nicht ausgesprochene Gewohnheiten explizit
erklären                                              

nichts ist selbstverständlich

ggf. Kontakt mit anderen Eltern vermitteln

(vgl. Schulz, 2015; Speidel, 2015 Ilgün-Birhimeoğlu, 2015)









Kita als sicherer Ort 

Flüchtlingskinder sind in erster Linie Kinder, 

aber häufig auch Kinder mit wiederkehrenden Ängsten 

weinerlich, gereizt, unruhig, 

aggressiv, impulshaft

gesteigerte Geräuschempfindlichkeit

Bauch- / Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit 

Ausdrucksmöglichkeiten für Ängste sicherstellen

Malen, Bauen, auch Zerstören von „Bauwerken“ , 

gesonderter Toberaum (aggressives Ausagieren, Rückzug, etc. )

(vgl. Schulz, 2015)

…… und:

Kontinuität und Regelmäßigkeit (feste Tagesstrukturen)
emotional verlässliche und verfügbare Erzieherin

Wechsel vermeiden 



Fazit 



Fazit  

Flüchtlingskinder brauchen eine verlässliche und vorhersagbare Umwelt 

- stabile und sichere Beziehungen 

und einen sicheren Rahmen –

Traumapädagogische Ansätze könn(t)en dies gewährleisten

zunehmend „Best-Practice“-Beispiele in Deutschland

aber

nach wie vor sind Flüchtlingskinder unterversorgt und gefährdet erneut 
(sekundäre) Traumatisierungen zu erleiden 

der „Charme“ von Traumapädagogik ist die explizite Berücksichtigung 
struktureller Gegebenheiten

derzeit behindern diese weitgehend traumapädaogische
Bemühungen 
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…… aber Resilienz 

Fähigkeit, vorhandene Mechanismen zur Bewältigung al terstypischer 
Entwicklungsaufgaben zu aktivieren – trotz schwieriger  Umstände 



Verbundprojekt ECQAT

Traumapädagogik

Entwicklung eines E-Learning-Curriculums zur 
ergänzenden Qualifikation in 
Traumapädagogik, Traumatherapie und 
Entwicklung von Schutzkonzepten und 
Analyse von Gefährdungsrisiken in 
Institutionen





„Es gibt keine großen Entdeckungen

und Fortschritte, solange es noch 

ein unglückliches Kind auf Erden gibt.“ 

Albert Einstein

* 1889 Ulm

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie / 
Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm 

Steinhövelstraße 5
89075 Ulm 

www.uniklinik-ulm.de/kjpp

Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Jörg M. Fegert


